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Maßgebliches und Unmaßgebliches
System Raiffeisen und System Schulze. Eine Flugschrift empfiehlt

den ostprenszischen Banern die Darlehnslassen mich dem System Raiffeisen und
mahnt die evangelischen Geistlichen der Provinz, sich das Beispiel der katholischen
Geistlichkeit des Ermelandes zu Herzen zu nehmen, die schon eine bedeutende Anzahl
solcher Kassen gegründet habe. Erschreckt durch die drohende Schädigung des
Geschäfts, schlägt ein Vertreter des kleinbürgerlichen Kapitals Lärm im Berliner
Tageblatt und sucht den Bauern das System Naiffeiseu zu verekeln, indem er
die Dnrlehnskassenbewegung als eine verwerfliche Kriegslist kirchlicher Herrschsucht
darstellt, mit dem Scheine eines spöttisch-mitleidigen Seitenblicks auf die Un¬
geschicklichkeit der evangelischen Geistlichkeit, die es nur nicht erst versuchen möge
nachzuthun, da sie es ja doch nicht fertig kriege. Am Schluß heißt es: „Die
Liberalen aber sehen diesem erbanlichen Treiben solcher nneigennützigen geistlichen
Mitarbeiter an der Lösung der sozialen Frage mit einem gewissen Behagen zu,
denn nur sie allein vermögen auf den einzigen uneigennützigen Mitarbeiter an der
sozialen Frage hinzuweisen, auf den unvergeßlichen und nnvergleichlichen Schnlze-
Delitzsch, der aus ihren Reihen hervorging. An die Selbstlosigkeit dieser freiheitlich
gesinnten Vvlksmänner reicht weder die kluge katholische noch die wenig geschickte
protestantische Geistlichkeit heran n. s. w." Die Sache ist ungeheuer wichtig. Für
heute bemerken Wir darüber nur ganz kurz: 1. daß das Genossenschaftswesen nicht
deutschen souderu englischen Ursprungs ist, uud daß lange vor Schnlze - Delitzsch
V. A. Huber mit Nachdruck darauf hiugewiesen hat; 2. daß in Deutschland Raiffeisen
nnd Schulze mit ihren Schöpfungen ungefähr gleichzeitig hervorgetreten sind, und
daß vr. Stöger (Schmollers Jahrbücher S. 841) die Priorität Naiffeisens für
erwiesen hält; 3. daß die Rniffeisenkassen die christliche Nächstenliebe, Schnlzes
Vvrschnßvereine aber die Selbstsucht zur Grundlage wählen, und daß die Thätigkeit
beider den grundsätzlichemUnterschied deutlich ausprägt, indem die Schulzischen ihren
Teilnehmern einen hohen, die Raiffeisenscheu gar keinen Geschäftsgcwinn abwerfen;
4. daß ja Schulze-Delitzsch und so mancher Gründer von Vorschußvereinen ein
uueigennütziger Maun gewesen sein mag, daß aber ohne die Lockspeise hoher Divi¬
denden die ganze deutsche GeUosseuschaftsbeweguug ins Wasser gefallen sein würde;
5. daß es ebeuso albern als nnvcrschäint ist, die „freiheitlich gesinnten Volksmänner"
als erhabne Vorbilder der Selbstlosigkeit zu verhimmeln, an die weder die katholische
noch die evangelische Geistlichkeit hinanreichen, da die Geistlichen beider Konfessionen
von Darlehnskasseu nnd andern Vereinsgründnngen nicht einen Pfennig Profit
haben, während man auch den besten unter den „freiheitlich gesinnten Vvltsmännern"
buchmäßig nachweisen kann, wie viel sie an den Vvrschnßvereinen verdienen; 6. daß
nach dem Urteil vieler Sachverständigen und nach unsern persönlichen Erfahrungen
die Vvrschußvereine viele tausend kleine Lente dnrch Bürgschaften und überhohe
Zinse» zu Grunde gerichtet und deren Vermögen in die Tasche ihrer Mitglieder
geleitet haben, uud daß sie uur solchen Geschäftsleuten wirkliche Dienste erweisen,
die — dieser Dienste nicht bedürfen, weil sie kreditwürdig genug sind, in jeder
soliden Bank Geld geliehen zu erhalten; 7. daß vollends in Italien die nach dem
Muster unsrer Vorschußvereiue eingerichteten ,,Bvlksbanken" reine Halsabschneider-
gesellschnften sind; 8. daß uach dem übereinstimmenden Urteil aller Vertrauens-
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mmmcr, die ihre Berichte über die Lage des Bauernstandes in den verschiednen
Teilen Deutschlands in den Schriften des Vereins für Sozialpolitik von Baud XXll
ab veröffentlicht haben, überall, wo es den Lnndleutcn schlimm ergeht, die Vorschuß-
vereine eine höchst verderbliche Thätigkeit entwickeln, daß dagegen von diesen
Gewährsmännern die Darlehnskasscn nach dem System Naiffeisen als wirkliche Retter
in der Not gepriesen uud empfohlen werden; 9. daß die Dorfpsarrer, evangelische
wie katholische, wenn sie als die höchstgebildeten Männer ihres Ortes und die am
ehesten Zeit dazu haben, ihre Gemeindemitglieder auf dieses Rettungsmittel hin¬
weisen und sich um die Einführung bemühen, damit lediglich ihre verdammte Pflicht
und Schuldigkeit thuu; 10. daß die evangelischen Pfarrer Ostpreußens das Beispiel
ihrer katholischen Rivalen im Ermeland gar nicht brauchen, sintemal sich viele ihrer
evangelischen Amtsbrüder in Baden, Hessen, der Nheinprovinz u. s. w. große Ver¬
dienste um die Einführung der Darlehustasseu erworben haben; 11. daß uns jeder
recht ist, er sei Pfaff oder Laie, der den beschuittuen und den uubeschuittuen Juden
das Geschäft verdirbt uud den deutschen Bauer auf seine eigueu Füße stellt, und
daß wir jeden für einen Narren erklären, der, wo Gemeinnütziges geschaffen wird,
etwaige» geheimen Absichten und Hintergedanken nachspürt, anstatt das Gute zu
uehmen, wo ers findet, uud das Gericht über die Absichten dem Herzensküudiger zu
überlasseu; 12. daß die ostprenßischeu Baueru dümmer sein müßten, als sie sind,
wenn sie sich durch den Popanz der Priesterherrschaft von der Ein- und Durch¬
führung der für sie allein geeigneten Kreditform sollten abhalten lassen, sobald sie
diese werden kennen gelernt haben.

Ein Litteraturabschreiber. Einem bekannten Historiker, dessen Thätigkeit
hauptsächlich iu der Herausgabe von Aktenstücken und Briefen bestand, wurde von
einem „guten Freunde" der Beiname „Geschichtsabschreiber" angehängt. Herr
Braudes iu Kopenhagen scheint es darauf angelegt zu haben, sich den Titel zu
verdienen, der nu der Spitze dieser Zeile» steht. In seinem Vaterlande hat er
allerdings eine Gemeinde, uud wie sollte er nicht, da es ja nur eiucr edelu
Dreistigkeit bedarf, um bei Unwissenden uud Unmüudigcu in den Ruf eines großen
Mannes zu komme». Aber der köstliche Eiufall seiner Anhänger, der Milchbrüder
uusrer naturalistischen Litteraten, dem Stolze Dänemarks einen Jahrgehalt auszuwerfen,
damit er bequemer leben könne, hat in der Laudesversammluug nicht die rechte
Würdigung gefnnden, uud uun vergißt er edelmütig seinen Deutscheuhaß, um
wieder fleißiger an nnsrer höhern Bildung zu arbeiteu. Goethe ist ein unerschöpf¬
liches Thema. Um, wie Hehn, Gedanken über Goethe zu schreiben, muß man
aber zuerst Gedanken haben, und die kauft man nicht beim Krämer, die macht
man sich auch nicht, trotz der Redensart, die wir wohl den Franzosen entlehnt
haben, die andern Völker haben dafür bezeichnendere Ausdrücke, wie to sntortiun
tlwNK'lrts ok, t'arsi atkm.no u. dergl. Das Abdrucken von Küchenzetteln u. f. w.
besorgen schon andre. Allerdings kann man sich die Gedanken andrer aneignen;
aber da möchten die rechtmäßigen Eigentümer Einsprache erheben. Was also
macl-cu? Nichts einfacher! Man schreibt Goethe selbst ab, der kann sich nicht mehr
wehren. Gesagt, gethan: Herr Brandes setzt sich nieder uud stellt dem alten
Herrn das durch spalteulauge Auszüge beglaubigte Zeugnis ans, daß er in Wilhelm
Meister und den Wahlverwandtschaften Werke geschaffen hat, die sogar der Auf¬
merksamkeit eines Georg Braudes würdig sind, uud deren Unvollkommeuheiteu
man dem Umstände zugutehaltcn muß, daß iu Weimar keiu Braudes war, dessen
belehrenden Umgang Goethe hätte genießen können. Und deutsche Zcituugen
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schätzen sich glücklich, dcis ebenso oberflächliche wie anmaßliche Geschwätz ihren
Lesern vorsetzen zu können. Was schlimmer ist, die Leser lcissen sich die Imperti¬
nenz gefallen, daß ein Ausländer zu ihnen spricht, als kennten oder perstünden sie
ihren größten Dichter nicht, wenu er, der geistreichelnde Vielschreiber, thuen nicht
die Augen öffnete. Ohne Zweifel werden sich auch patriotische Buchhändler in
Deutschland um die Ehre bemühen, seine „Studien" zn verlegen. In, wir siud
unverbesserliche Chauvinisten!

Polizeiliches vom ersten Mni. Unter den Berichten des Vorwärts über
deu Verlauf der verregneten Maifeier sind uns folgende beiden aufgefallen. Aus
Jntmik in Pommern wird gemeldet, es hätten sich dort die „Genossen" von
zwanzig Ortschaften zur Feier versammelt. Zur Überwachung hätten die Behörden
ein Korps aufgeboten, bestehend aus acht Gendarmen nnter Führung eines Wacht¬
meisters, den Förstern der Umgegend und einer Anzahl Bahnbemuteu, die Blech¬
schilder mit der Inschrift „Bahnpolizei" getragen hätten. Die Erlaubnis zur Ab¬
haltung eines Konzerts mit Tanzkränzchen in dem einen der beiden gemieteten
Lokale sei vom Amtsvorsteher verweigert, nnd ein Versuch der Versammelten, trotz¬
dem zu tauzcu, vou deu Gendarmen verhindert worden. Die Mnsik siedelte nun,
wird weiter erzählt, in das andre Lokal über, wo zwar der Wachtmeister Ziemnnn
den Vortrag von Gedichten und Liedern, mit denen sich die Versammelten die
Zeit Vertrieben, nicht hinderte, den Musikanten aber nicht gestattete, einige Stück¬
chen aufzuspielen, nnd als der Vorsitzende der Versammlung ihm das Recht zu
solchem Verbot bestritt, die Gewehre laden ließ. Aus Stettin wird gemeldet,
die Genossen seien gegen sieben Uhr morgens vom Walsmannschen Lokal in zwang¬
loser Folge ohne Gesang, ohne Ruf, ohne Verkehrsstörung zu verursachen, aus¬
gerückt, beim Übergang aus der Molttestraße in die Pölitzerstraße aber plötzlich
von Polizeibeamteu augehalten worden, die ihnen geboten hätten, auseinander zu
gehen. Da der Zug von vorn aufgehalten wurde, heißt es, habe sich die Mcuge
gestaut, die Polizeibeamteu hättcu blauk gezogen uud eingehauen, einige nnter
Schimpfworten, und einer habe den Fliehenden nachgerufein „Sind die aber feig!"
Ein Mann, der auf der Flucht hiufiel, soll, während er dalag, ,,unmenschlich ge¬
hauen" worden sein. Die Polizei, heißt es, „ist den Fliehenden sogar bis in die
Häuser, in einem Falle noch dazu eiue Treppe hoch nachgegangen und hat ge¬
schlagen." Die Behörden in Stettin und Jatznit scheinen diese Berichte in Nr. 105
des Vorwärts uicht gelesen zu haben, sonst würden sie wohl sofort eine Be¬
richtigung eingeschickt haben. Der Zweck dieser Zeilen ist, eine solche zu veran¬
lassen.

Zur Wohnungsfrage. Eineu wichtigen Schritt auf dem Gebiete der
Wohnungsfrage und damit ans sozialpolitischem Gebiete hat die hessische- Negierung
jüngst gethan, indem sie den Ständen des Grvßherzogtnms einen Gesetzentwurf
betreffend die polizeiliche Beaufsichtigung der Mietwohnungen und Schlafstellen zur
verfassungsmäßigen Beratnng und Beschlußfassung zugehen ließ. Da unsers Wissens
das Vorgehen der hessischen Negierung der erste Versuch ist, die so wichtige
Wohnungsfrage vom Standpunkte der Sitten- nnd Gesnudheitspvlizei für eiu
größeres! Land und Städte, darunter auch größere Jndustriebezirke, umfassendes
Gebiet zu regeln, so wird die Mitteilung der wichtigsten Bcstimmnngen des Ent¬
wurfs unsern Lesern willkommen seiu. Nach dem Entwürfe sind die Gesuudheits-
becnuteu des Staates nnd die Ortspolizeibehörden, sowie die von letztern beauf¬
tragten zu der Untersuchung von Mietwohnungen uud Schlafstelleu befugt, um zu
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sehen, ob aus ihrer Benutzung zum Wohnen oder Schlafen keine Nachteile für die
Gesundheit oder Sittlichkeit zu befürchten sind. In allen Gemeinden von fünf¬
tausend und mehr Einwohnern wird eine Anzeigepflicht für die Wvhnuugsvermieter
bei der Ortspolizeibehörde eingeführt, und zwar wenn entweder 1. die zu ver¬
mietende Wohnung ans weniger als vier Räumen, einschließlich der Küche besteht,
oder 2. Kellergeschosse oder nicht unterkellerte Räume, deren Fußboden nicht min¬
destens 25 om über der Erde gelegen ist, oder 3. unmittelbar unter Dach (ohne
Zwischendecke) befiudliche Räume zum Wohnen vermietet werden sollen. Die An¬
zeige muß über bestimmte Verhältnisse Auskunft geben. Ferner ist der Ortspolizei¬
behörde Anzeige zn machen: 1. bei jeder Veränderung in der Person des Ver¬
mieters, 2. bei jeder Veränderung iu der Zahl der gesondert znr Vermietung
gelangenden Räume, bei jeder Veränderung in der Person des Mieters. Die¬
selbe Anzeigepflicht, jedoch ohne Rücksicht auf die Seeleuzahl der Gemeinden,
besteht für Eigentümer und Inhaber von Wohnungen, die dritten, nicht zur Familie
gehörigen Personen gegen Entgelt Schlafstellen mit oder ohne Berechtigung zum
Aufenthalt über Tag gewähren. Die Polizeibehörde kann das Vermieten einer
Wohnnng wegen ihrer Gesundhcitsschädlichkeit entweder ganz untersageu oder vvu
der Beseitigung bestimmter, die Gesnndheit gefährdender Ursachen abhängig machen.
Der Beschluß ist stets mit Gründen zu versehen. Das Vermieten von Schlafstellen
kann von der Polizeibehörde anch dann jederzeit untersagt werden, wenn That¬
sachen in der Person des Schlafstellenvermieters oder seiner Angehörigen vorliegen,
die die Annahme rechtfertigen, daß die Aufnahme von Schläfern zn Ünsittiichkeitcn
führen kann. Durch Polizeiverordnnng kaun für Mietwohnungen und für die von
den Arbeitgebern ihren Arbeitern zugewiesenen Wohn- uud Schlafräume ein nied¬
rigstes Maß von Lnftranm vorgeschrieben werden, das für jeden Bewohner in
dem vermieteten Raume vorhanden sein mnß. Übertretungen sind strafbar, anch
kann auf Räumung der Wohnnng durch den Mieter erkannt werden. Ähnliche
Bestimmungen gelten für die zur Aufnahme von Schläfern bestimmten Raume.
Die Ortspvlizeibehörde hat die Zahl der zur Beherbergung in jedem Schlafraum
höchstens zuzulassenden Personen zn bestimmen. Diese Zahl ist in dauerhafter,
leicht erkennbarer Weise an der Eingangsthüre anzuschlagen oder anzuschreiben.
Über Beschwerden gegen Verfngnngen der Polizeibehörden entscheiden die Ver-
waltnngsgerichte (Kreisausschuß u. s. w.). Die Unterlassung von Anzeigen und
die Benutzuug vou Wohnungen vor Ablauf der von der Polizeibehörde gesetzten
Fristen oder gegen deren Verbot sind mit Geldstrafen bedroht. Für die polizei¬
liche Ausweisnng des Mieters soll dem Vermieter eiue Schadenersatzpflicht zufalle«.
Das Gesetz soll am 1. April 1893 in Kraft treten.

Wenn man auch einzelne Bestimmnngeu des Gesetzentwurfs beaustnuden kann,
so ist er -im ganzen jedenfalls geeignet, die großen Schäden, die die Massen-
anhänfnng von Menschen in Mietwohnnngen nnd Schlafstellen mit sich bringen,
zu beseitigen. Er faßt das Übel an der Wurzel an, nnd wenn nur, worau nicht
zu zweifeln ist, die Polizeibehörden ihre Schuldigkeit thun, wird in Hessen bald nach
Einführung des Gesetzes, insbesondre dem Gesnndheit nnd Sittlichkeit unter¬
grabenden Vermietnngs- und Schlafstellenmuoesen, wie es seither bestand, ein Ende
bereitet werden. Möchten alle deutschen Regierungen auf diesem Gebiete der hessischen
bald nachfolgen.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
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